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AUS DER ARBEIT DER KONFERENZ

Zuständigkeitsgesetz :

Zu den Fristen gemäss Art. 31 und 32

Die Frage, ob es sich bei den Fristen gemäss Art. 31 (für die Unterstützungsanzeige)

und Art. 32 (für die Rechnungstellung) um sogenannte Ordnungsfristen

oder aber um Verwirkungsfristen handelt, war bisher umstritten; auch
der Kommentar Thomet beantwortet diese Frage nicht eindeutig.

Das Bundesamt für Polizeiwesen erklärt, gestützt auf einen Entscheid des
EJPD vom Juli 1984, dass es sich bei diesen Fristen um Verwirkungsfristen
handelt.

In dieser Situation möchte Ihnen der geschäftsleitende Ausschuss der
Schweizerischen Konferenz für öffentliche Fürsorge zuhanden der zuständigen

kantonalen Stellen folgendes empfehlen:
1. Gemeinden und Kantone möchten sich vermehrt bemühen, die Fristen

gemäss den Artikeln 31 und 32 des Zuständigkeitsgesetzes einzuhalten.
2. Sollten zwingende Gründe eine Einhaltung der Frist nicht ermöglichen,

soll der die Meldung oder die Rechnung empfangende Kanton über die
Verzögerung mit Begründung orientiert werden, und zwar so bald als
möglich nach Ablauf der verpassten Frist.

3. Der Empfänger-Kanton sollte sich nicht stur an die Einhaltung der Fristen
halten, «sondern auch verspätete Anzeigen (und Rechnungen) annehmen,
wenn es sich um Ausnahmen handelt und für die Verspätung einigermas-
sen plausible Entschuldigungsgründe vorgebracht werden» (Zitat aus
Kommentar Thomet, Randziffer 260, Seite 149). Diese Art von grosszügigem

Geschäftsverkehr war bereits unter dem früheren Unterstützungskonkordat
üblich und hat sich bewährt.
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